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J O A C H I M J A H N 

Zur Iteration der Magistraturen in der römischen Republik 

I m Hain der Diana zu Nemi wurde 1877 folgende Inschrift gefunden: 

C. Aurilius C. f. 
praitor 
Herum didit 
eisdim consl 
probavit1 

Da ein weiterer Konsul C. Aurelius C.f. nicht bekannt ist,2 kann die Inschrift mi t 
ausreichender Sicherheit auf den Konsul von 200 C. Aurelius Cotta bezogen werden. 
Dieser war nach Livius zwei Jahre vor seinem Konsulat i m Jahre 202 praetor ur-
banus? Die oben angeführte Inschrift bezeichnet ihn als praitor herum. M O M M S E N 

vermutet daher, daß dem C. Aurelius Cotta die schon 202 bekleidete Praetur für 
201 prorogiert wurde.4 Daß Livius 30,41 diese Prorogation nicht erwähnt, wäre 
nach M O M M S E N kein zwingendes Argument gegen diese Annahme.5 N u n verzeich
net jedoch Livius an der fraglichen Stelle sorgfältig, wem für 201 das Imperium 
prorogiert wurde: Es waren M . Servilius Pulex Geminus, cos. 202, Cn. Octavius, 
pr. 205, P. Cornelius Scipio, cos. 205, sowie L . Manlius Acidius und L . Cornelius 
Lentulus, die i n Spanien standen. M u ß man sich schon allgemein fragen, warum 
Livius in diesem Zusammenhang gerade die Prorogation der Praetur des C. Aurelius 
Cotta übergangen haben sollte, so noch mehr angesichts der Tatsache, daß in einer 
Fülle von Prorogationen während des Zweiten Punischen Krieges nur i n drei Fällen 
bei einem praetor urbanus eine Verlängerung nachzuweisen ist.6 

1 CIL I 2 610; vgl. p. 725; XIV 4268; ILLRP 75. 
2 KLEBS, R E I I (1896) 2482 s. v. Aurelius Nr. 95. 
3 Liv. 30,26,11: praetores facti... C. Aurelius Cotta; 30,27,9: C. Aurelio urbana evenit. -

Das Alter des C. Aurelius Cotta läßt sich schwer bestimmen, er kann jedoch nicht Sohn 
des Konsuls von 252 bzw. 248 gewesen sein wegen dessen Filiation L. f. C. n. Wahr
scheinlich war er dessen Enkel, was mit ziemlicher Sicherheit ausschlösse, daß C. Aurelius 
Cotta, cos. 200, bereits vor dem 2. Punischen Krieg die Praetur bekleidet haben könnte, 
zumal man während des Kriegs auf alle verfügbaren gewesenen Magistrate zurückgrifr. 
Als Enkel des Konsuls von 252 hätte er, einen Abstand der Generationen von 25-30 Jahren 
vorausgesetzt, etwa im selben Alter wie sein Großvater das Konsulat erreicht. 

4 MOMMSEN, CIL I 2 p. 725. 
5 MOMMSEN, StR I» 638 A. 1. 
6 BROUGHTON, M R R I , 1951,322 A. 2. 
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Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich somit folgendes. Durch die Inschrift w i r d 
bezeugt, daß C. Aurelius Cotta vor seinem Konsulat, also vor 200 v. Chr., bereits 
praitor Herum war. Livius berichtet von einer Praetur dieses Mannes nur zum Jahr 
202. Wenn dies die erste Praetur war, so müßte die zweite, auf alle Fälle vor dem 
Konsulat von 200 anzusetzende Praetur ins Jahr 201 fallen. Aber eben für dieses 
Jahr ist sie aufgrund der Berichte des Livius mit ziemlicher Sicherheit auszuschließen. 

M O M M S E N hat, wie schon angedeutet, bei dieser Sachlage den Ausweg gesehen, 
daß er ,praitor herum' als Propraetur auffaßte. Als Parallele für die Möglichkeit 
unterschiedsloser Verwendung von ,pro praetore' und ,praetor' i n dieser Zeit beruft 
sich M O M M S E N auf ein Dekret der Stadt Lampsakos aus dem Jahre 196, i n dem der 
Flottenkommandant L . Quinctius Flamininus στρατηγός = (Pro-)praetor genannt 
wi rd . 7 Diese Propraetur ist jedoch lediglich aus dieser einen Stelle erschlossen. 

Livius berichtet 32,16, 2: L. Quinctius frater consults, cui classis cura maritimae-
que orae Imperium mandatum ab senatu erat, d. h . seine Bestellung zum Flotten
kommandanten 198, und erwähnt 32, 28 ,11 {praeesse eidem cui praeerat classi L. 
Quinctius Flamininus iussus) die Prorogation seines Kommandos 197, bezeichnet 
ihn jedoch 33 ,17 ,2 und 15 als Legat. Zudem gesteht M O M M S E N selbst an anderer 
Stelle zu, daß die Griechen erst spät auf Inschriften die korrekte Titulatur für Pro
magistrate angeben, wei l der Ti te l στρατηγός = Praetor den appellativischen Wert 
,Provinzstatthalter' hatte.8 Demnach hat die Inschrift aus Lampsakos keine Beweis
kraft. Bereits i m senatus consultum de Bacchanalibus, dem ältesten inschriftlich er
haltenen amtlichen Dokument, aus dem Jahre 186, w i r d die Magistratur streng von 
der Promagistratur unterschieden.9 Dieses Senatskonsult entstand 14 Jahre später 

7 MOMMSEN, MDAI(A) 6, 1881, 213; Syll. 591 Z. 17: τφ στρατηγώ των 'Ρωμαίων τφ 
των ναυ[τι]κών Λευκίω. 

8 MOMMSEN, StR IP 240 Α. 5, zustimmend Μ . HOLLEAUX, Στρατηγός ύπατος, 1918, 
1 Α. 2, der allerdings glaubt, die auf einer von Plutarch, Marc. 30,6 ( = FGrHist 87 Nr. 44), 
überlieferten Inschrift erwähnte siebenmalige Bekleidung der υπάτη αρχή durch Μ . Clau
dius Marcellus beziehe sich auf dessen fünf Konsulate und zwei Prokonsulate, wie schon 
von Plutarch selbst angenommen. Da Marcellus jedoch 213, 212, 211 und 209, d. h. viermal 
Prokonsul war - nicht eingerechnet das Prokonsulat 215, da er in diesem Jahr außerdem 
cos. suffectus war, wenn er auch vitio factus abdizieren mußte - und jeweils für die Dauer 
eines Jahres mit dem Prokonsulat betraut wurde (213: Liv. 24,44,4; 212: Liv. 25,3,6; 211: 
Liv. 26,1,6), scheidet diese Interpretation aus. Näher liegt, daß der Verfasser des Epigramms 
zu den 5 Konsulaten die zwei Präturen des Marcellus zählte und so auf ein siebenmaliges 
Bekleiden der υπάτη αρχή kam, eine Simplifizierung, die um so verständlicher ist, wenn 
man bedenkt, daß Prätur und Konsulat bis zum 2. Punischen Krieg noch annähernd eben
bürtig waren (dazu etwa A. LIPPOLD, Consules, 1963, 163 A. 359). In diesem Falle dürfte 
das Epigramm nicht lange nach dem Tode des Marcellus von den Nachkommen in Auf
trag gegeben worden sein (vgl. auch JACOBI zur Stelle). Zur Promagistratur im allgemeinen 
W. F. JASHEMSKI, The Origins and History of the Proconsular and Propraetorian Impe
rium to 27 B. C , Chicago 1950, und dazu J. BLEICKEN, Das Volkstribunat der klass. Re
publik, 1955, 48 A. 1. 

9
 DESSAU, ILS 18: neve magistratum neve pro magistratud. 
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als die hier behandelte Inschrift. Auch sonst w i r d i n der römischen Amtssprache 
die Promagistratur stets als solche gekennzeichnet.10 

Angesichts dieser Argumente, die sowohl gegen eine ordentliche Magistratur als 
auch gegen eine Promagistratur des C. Aurelius Cotta i m Jahre 201 sprechen,11 darf 
vielleicht ein anderer Lösungsversuch vorgeschlagen werden. Es ist zu erwägen, ob 
nicht bereits die Praetur von 202 die zweite des C. Aurelius Cotta war. Ungewöhn
lich wäre das nicht, denn während des Zweiten Punischen Krieges kam es häufiger 
vor, daß jemand die Praetur zweimal bekleidete, so etwa M . Claudius Marcellus 
und P. Furius Philo.12 Allerdings erwähnt Livius die erste Praetur des C. Aurelius 
Cotta nicht, zudem sind von 218 an alle Praetoren bekannt. Trotzdem kann Aurelius 
vor 202 schon einmal Praetor gewesen sein. Wie Plinius n . h . 8, 223 berichtet, waren 
die Annalen vo l l von Beispielen, daß das Pfeifen einer Maus die Auspizien zu
nichte gemacht habe.13 So mußten etwa M . Minucius und sein Magister Equitum 
aus diesem Grund in einem der Jahre 221-219 ihre Ämter niederlegen.14 Zahlreiche 
Vit ia konnten eine Wahl ungültig machen, so spielte neben dem erwähnten Pfeifen 
einer Maus die Epilepsie eine große Rolle, deshalb auch morbus comitialis genannt. 
Bei der ersten Wahl des C. Aurelius Cotta könnte ein solches Vi t i um vorgekommen 
sein, weshalb er sein A m t nicht antrat und daher auch nicht i n der Darstellung des 
Livius erscheint.15 N u n kennt das römische Staatsrecht die Bestimmung: magistratus 
vitio creatus nihilo setius magistratus,™ weshalb etwa P. Cornelus Scipio Nasica 
und C. Marcius Figulus, die für 162 zu Konsuln gewählt worden waren, aber wegen 
eines religiösen Fehlers bei der Wahl zurücktreten mußten, dieses Konsulat in ihrer 
Ämterlaufbahn mitzählten. 156 bzw. 155 erreichten sie erneut das Konsulat und 
sind jetzt consules IL17 Dasselbe gilt für M . Claudius Marcellus, der 215 als Suffekt-
konsul zum zweiten M a l Konsul wurde, wegen eines Vitiums bei Amtsantritt jedoch 
abdizieren mußte und dann i m folgenden Jahr erneut das Konsulat erreichte, 

10 MOMMSEN, StR I s 638. 
11 Eine Prorogation für die Ämter der Stadt Rom hätte gegen den Grundsatz der Frei

heit der Bürgerschaft verstoßen (E. MEYER, Rom. Staat und Staatsgedanke3, 1964, 153), 
von einer Aktivität des praetor urbanus C. Aurelius im Amtsbereich militiae wird anderer
seits nichts erwähnt, so daß die Prorogation eines einsichtigen Grundes entbehrt. Zweifel 
äußert auch BROUGHTON, a. O. 322 A. 2. 

12 BROUGHTON, a. O. 248-249; MOMMSEN, StR Ρ 522. 
13 Nam soricum occentu dirimi auspicia annales refertos babemus. 
14 Plut. Marc. 5,5. 
15 Im Falle des für 182 zum zweiten Male zum Praetor gewählten P. Manlius setzt 

Livius 39,56,5 Jterum' hinzu, allerdings hatte P. Manlius seine erste Praetur 195 tatsäch
lich ein Jahr lang ausgeübt. Im Falle der für 216 gewählten Praetoren weist Livius 22,35,7 
in einem Nachsaiz: nee cuiquam eorum ... mandatus bonos quem non iam ante gessisset, 
darauf hin, daß sie alle die Praetur schon einmal bekleidet hatten, und zwar tatsächlich 
(gessisset), nicht nominell. 

16 Varro, de 1.1. 6,30. 
17 Inscr. It. 13,1, 50-51; 124; 464-5. 
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das als sein drittes i n den Fasten gezählt wurde.18 Was für den Konsul galt, galt 
auch für den Praetor. M a n muß jedoch damit rechnen, daß vitiose Wahl niederer 
Beamter nicht immer in die Überlieferung einging, besonders dann nicht, wenn der 
Beamte sein A m t überhaupt nicht angetreten hatte. Anders verhält es sich i m Falle 
der beiden plebejischen Aedilen des Jahres 202, die erst nach Abhaltung der Spiele 
zurücktraten und zuvor drei Statuen aufstellen ließen.19 

Die hier so eingehend diskutierte Frage hat ihre Bedeutung natürlich nicht so 
sehr in der relativ belanglosen Fixierung des genauen Datums der zweiten Praetur 
des C. Aurelius Cotta, sondern darin, daß in der Deutung M O M M S E N S Praetur und 
Propraetur i n der Inschrift C I L Ρ 610 einander gleichgestellt wären, daß also die 
prorogierte Beamtengewalt titular nicht von der normalen Amtsgewalt zumindest 
zu Ausgang des 3. Jh. v. Chr. unterschieden worden wäre. In unserer Sicht verliert 
die Inschrift die Beweiskraft i n dieser Richtung, vielmehr w i r d sie zu einem Be
weisstück dafür, daß schon ein halbes Jahrhundert vor dem bislang als frühester 
Termin angesehenen Jahr 155 (Inschrift des M . Claudius M . f. Marcellus C I L Ρ 623: 
consol Herum) die Iteration bei ordentlichen Jahrämtern gezählt wurde. 

18 Liv. 23,31; Inscr. It. 13,3,14 und 80; BROUGHTON, a. O. 254; 258-9. 
19 Liv. 30,39,8; Cato bei Gell. 13,18. 


